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Text 

Mißbräuchliche Umgründungen 

§ 44. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist zu versagen, wenn die 
Umgründungsmaßnahmen der Umgehung oder Minderung einer Abgabenpflicht im Sinne des § 22 der 
Bundesabgabenordnung dienen oder wenn die Umgründungsmaßnahmen als hauptsächlichen 
Beweggrund oder als einen der hauptsächlichen Beweggründe die Steuerhinterziehung oder –umgehung 
im Sinne des Artikels 15 der Richtlinie Nr. 2009/133/EG über das gemeinsame Steuersystem für 
Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die 
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer 
Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen Genossenschaft von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen Mitgliedstaat, ABl. L 310 vom 25.11.2009 S. 34 ff) in der jeweils geltenden Fassung haben. 


